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BESCHLUSSÜBERSICHT 
 
 
Betreff: 
Erlaß einer Vorkaufsrechtsatzung nach § 25 BauGB Besonderes Vorkaufsrecht für den 
Geltungsbereich des aufzustellenden Bebauungsplanes  
Nr. 7/01 (534) -Haus Harkorten- Teil I und II 
0493/2005 
 
 
 
 
Beschlüsse:  
 
Gremium: Bezirksvertretung Haspe 
23.06.2005 BVHA/05/2005 
Beschluss: 
Die Bezirksvertretung Haspe empfiehlt den nachberatenen Gremien folgenden Beschluss zu 
fassen: 
 
Der Rat der Stadt beschließt die Vorkaufsrechtsatzung nach § 25 BauGB 
Besonderes Vorkaufsrecht für den Geltungsbereich des aufzustellenden Bebauungsplanes 
Nr. 7/01 (534) –Haus Harkorten- Teil I und II. 
 
Die Satzung über das Besondere Vorkaufsrecht ist Bestandteil des Beschlusses und als 
Anlage Gegenstand der Niederschrift.  
 
 
 
Abstimmungsergebnis:  
X  Einstimmig beschlossen 

 
Dafür:  15 
Dagegen:  0 
Enthaltungen:  0 
 
 
Gremium: Stadtentwicklungsausschuss 
28.06.2005 STEA/06/2005 
Beschluss:  
Der Rat der Stadt beschließt die Vorkaufsrechtsatzung nach § 25 BauGB 
Besonderes Vorkaufsrecht für den Geltungsbereich des aufzustellenden Bebauungsplanes 
Nr. 7/01 (534) –Haus Harkorten- Teil I und II. 
 
Die Satzung über das Besondere Vorkaufsrecht ist Bestandteil des Beschlusses und als 
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Anlage Gegenstand der Niederschrift.  
 
 
 
 
An der Beratung zu diesem Tagesordnungspunkt hat Herr Meier aus Gründen der 
Befangenheit nicht mitgewirkt. 
 
Gremium: Stadtentwicklungsausschuss 
13.09.2005 STEA/07/2005 
Beschluss: 
Der Stadtentwicklungsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt folgenden Beschluss zu 
fassen: 
Der Rat der Stadt beschließt die Vorkaufsrechtsatzung nach § 25 BauGB 
Besonderes Vorkaufsrecht für den Geltungsbereich des aufzustellenden Bebauungsplanes 
Nr. 7/01 (534) –Haus Harkorten- Teil I und II. 
 
Die Satzung über das Besondere Vorkaufsrecht ist Bestandteil des Beschlusses und als 
Anlage Gegenstand der Niederschrift.  
 
 
 
Abstimmungsergebnis:  
X  Einstimmig beschlossen 

 
An der Beratung und Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt hat Herr 
Meier aus Gründen der Befangenheit nicht mitgewirkt.   
 
Gremium: Rat der Stadt Hagen 
15.09.2005 RAT/07/2005 
Beschluss: 
Der Rat der Stadt beschließt die Vorkaufsrechtsatzung nach § 25 BauGB 
Besonderes Vorkaufsrecht für den Geltungsbereich des aufzustellenden Bebauungsplanes 
Nr. 7/01 (534) –Haus Harkorten- Teil I und II. 
 
Die Satzung über das Besondere Vorkaufsrecht ist Bestandteil des Beschlusses und als 
Anlage Gegenstand der Niederschrift.  
 
 
 
Abstimmungsergebnis:  
X  Einstimmig beschlossen 
  Mit Mehrheit beschlossen 
  Einstimmig abgelehnt 
  Mit Mehrheit abgelehnt 
  Abgelehnt bei Stimmengleichheit 
  Ohne Beschlussfassung 
  Zur Kenntnis genommen 
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